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Landesfamilienpass 2026
Die Gutscheine zum Landesfamilienpass für das Jahr 2026 sind eingetroffen und können unter Vorlage 
des Familienpasses im Rathaus Ebhausen, Bürgerbüro, abgeholt werden.

Einen Landesfamilienpass können erhalten:
•	 Familien, die mit mindestens drei kindergeldberechtig-

ten Kindern in einem Haushalt leben;
•	 Alleinerziehende, die mit mindestens einem kinder-

geldberechtigten Kind in einem Haushalt leben;
•	 Familien, die mit einem schwerbehinderten kindergeld-

berechtigten Kind, dessen Grad der Behinderung min-
destens 50 Prozent beträgt, in einem Haushalt leben 
(bitte Schwerbehindertenausweis vorlegen);

•	 Familien, die Bürgergeld erhalten oder kinderzuschlags-
berechtigt sind und mit mindestens einem kindergeld-
berechtigten Kind in einem Haushalt leben (bitte Nach-
weis über den Leistungsbescheid vorlegen);

•	 Familien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz erhalten und mit mindestens einem Kind 
in einem Haushalt leben.

Bitte beachten Sie, dass bei Kindern, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, ein Kindergeldberechtigungs-
nachweis erforderlich ist und die Kinder mit Erstwohnsitz 
bei den Eltern gemeldet sein müssen.
Neben einem Erwachsenen, der berechtigt ist, den Lan-
desfamilienpass zu beantragen, können bis zu vier weitere 
Personen in den Pass eingetragen werden. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob es sich um einen getrenntlebenden 
leiblichen Elternteil, Oma und/oder Opa, erwachsene Ge-
schwister oder eine andere Bezugsperson der Kinder han-
delt. Von den eingetragenen Personen können bei Ausflü-
gen immer zwei Erwachsene zusammen mit den Kindern 
die Vergünstigung des Landesfamilienpasses in Anspruch 
nehmen.

Weitere Informationen
Weitere Informationen zum Landesfamilienpass sowie eine Liste aller teilnehmenden Einrichtungen und 
Attraktionen finden Sie unter:
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/soziales/familie/leistungen/landesfamilienpass/
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Mittwoch, 28. Januar 2026 
von 11.30 - 13.30 Uhr 

 
 

Evangelisches 
Gemeindehaus 

Ebhausen 
 

Lassen Sie doch mal Ihre 
Küche kalt und 

kommen zu uns ins 
Evangelische Gemeindehaus. 

(Gulasch, Reis, Salat, 
 und Apfelcrumble) 

 
Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch. 
 
 

Ev. Verbundkirchengemeinde 
 Ebhausen-Mindersbach 

 
 

Voranmeldung erbeten bis 26. Januar 
bei Sieglinde Schöttle Tel. 7436 

 
                                       

Wir können nur Essen an angemeldete  
          Personen ausgeben!!! 

 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Einladung zur Sitzung des Gemeinderates
am Dienstag, den 27.01.2026, um 19:00 Uhr
im Bürgersaal, Marktplatz 1, 72224 Ebhausen
Tagesordnung:
1 Bürgerfragestunde
2 Bebauungsplan „Weiherweg“, Wenden

- Vorstellung der Planung
- Ergänzung des Umweltberichts und Erneute Offenlage

3 Vorstellung des BBP Nagoldtalblick I und II
4 Innovationsfonds des Landkreis Calw „auf dem Weg zur  

Klimaneutralität“ – 3. Ausschreibungsrunde
5 Baubeschluss Mediathek
6 Vorstellung der Sanierung der Freisportanlage und Einrich-

tung eines Aktivspielbereichs
7 Änderung der Stellplatzsatzung Ebhausen
8 Neuaufnahme von Krediten für die Gemeinde und den  

Eigenbetrieb
9 Bekanntgabe von in nichtöffentlicher Sitzung am 16.12.2025 

gefasster Beschlüsse
10 Verschiedenes
Volker Schuler
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Inkrafttreten des Bebauungsplans
„Nagoldtalblick I“

Der Gemeinderat hat am 12.04.2022 in öffentlicher Sitzung den 
Bebauungsplan „Nagoldtalblick I“ nach § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) und die zusammen mit ihm aufgestellten Örtlichen Bau-
vorschriften als jeweils selbständige Satzung beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich 
aus dem Lageplan i. d. F. vom 12.04.2022. Die Genehmigung 
wurde am 13.01.2026 durch das Landratsamt Calw erteilt.

Der Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften  
„Nagoldtalblick I“ treten mit dieser Bekanntmachung in 
Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).
Jedermann kann den Bebauungsplan einschließlich der Begrün-
dung und die zusammenfassende Erklärung sowie die örtlichen 
Bauvorschriften im Bürgermeisteramt Ebhausen während der üb-
lichen Öffnungszeiten einsehen und über dessen Inhalt Auskunft 
verlangen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den 
§§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leis-
tung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, 
und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von 
drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der im § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans oder aber nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungs-
vorgangs nur beachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwä-
gungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen.
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.
Ebhausen, den 16.01.2026
gez.:
Volker Schuler
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Inkrafttreten des Bebauungsplans
„Nagoldtalblick II“

Der Gemeinderat hat am 22.06.2021 in öffentlicher Sitzung den 
Bebauungsplan „Nagoldtalblick II“ nach § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) und die zusammen mit ihm aufgestellten Örtlichen Bau-
vorschriften als jeweils selbständige Satzung beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich 
aus dem Lageplan i. d. F. vom 22.06.2021. Die Genehmigung 
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wurde am 13.01.2026 durch das Landratsamt Calw erteilt.

Der Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften  
„Nagoldtalblick II“ treten mit dieser Bekanntmachung in 
Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).
Jedermann kann den Bebauungsplan einschließlich der Begrün-
dung und die zusammenfassende Erklärung sowie die örtlichen 
Bauvorschriften im Bürgermeisteramt Ebhausen während der üb-
lichen Öffnungszeiten einsehen und über dessen Inhalt Auskunft 
verlangen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den 
§§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leis-
tung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, 
und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von 
drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der im § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1–3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans oder aber nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungs-
vorgangs nur beachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwä-
gungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen.
Ebhausen, den 16.01.2026
gez.:
Volker Schuler
Bürgermeister

Haushalt und Finanzen
Die Gemeindeverwaltung legt großen Wert darauf, den Haushalt 
transparent und verständlich darzustellen. Deshalb werden die 
wichtigsten Kennzahlen des Haushaltsplans 2026 übersichtlich in 
Tabellen und Grafiken aufbereitet und den Bürgerinnen und Bür-
gern zur Verfügung gestellt.
Der Haushaltsplan 2026 wird zeitnah auf der Homepage der Ge-
meinde Ebhausen veröffentlicht.

Haushaltsvolumen

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
2023 12.760.209 € 14.978.717 € Ergebnis
2024 13.451.585 € 16.927.882 € Ergebnis
2025 14.038.737 € 19.455.075 € Nachtragsplan
2026 15.027.274 € 17.311.684 € Plan

Investitionsbereiche 2026
Die betragsmäßig größten Investitionen im Jahr 2026 (ohne Ver-
rechnung von Zuschüssen) sind:

Investitionen Betrag in €
Platzgestaltung Wenden 66.000
Innenentwicklung Wenden 597.000
Sanierung weitere Klassenzimmer Lindenrainschule 645.000
Erwerb Flächen Schulbereich 550.000
Barrierefreiheit Mediathek 200.000
Kindergarten Blumenwiese 988.000
Fertigstellung Radweg Mühle Rotfelden 50.000
PV Anlagen 72.000
Hellgraue Flecken Ebhausen (Breitband) 1.150.000

Einnahmestruktur des Ergebnishaushalts

TEUR 2026 2025 2024
Grundsteuer A und B 745 5,7 % 5,70 % 5,41 %
Gewerbesteuer 1.000 7,7 % 7,13 % 6,83 %
Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer

3.632 28,0 
%

27,44 
%

26,70 
%

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer

195 1,5 % 1,17 % 1,29 %

Sonstige Gemeindesteuern 72 0,6 % 0,50 % 0,49 %
Schlüsselzuweisungen 
nach dem FAG

3.459 26,7 
%

26,95 
%

29,36 
%

Familienleistungsausgleich 284 2,2 % 2,15 % 2,18 %
Sonstige Zuweisungen 
und Zuwendungen

921 7,1 % 6,57 % 5,82 %

Entgelte für öffentl. Leis-
tungen o. Einrichtungen

1.173 9,0 % 9,87 % 9,95 %

Sonstige privatrechtl. 
Leistungsentgelte

454 3,5 % 3,32 % 3,28 %

Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen

280 2,2 % 1,63 % 1,32 %

Sonstige Erträge und 
Zinsen

184 1,4 % 2,02 % 1,98 %

Aufgelöste Investitionszu-
wendungen u. -beiträge

577 4,4 % 5,49 % 5,38 %

Gesamt 12.976 100 % 100 % 100 %

Einnahmestruktur des Ergebnishaushalts 
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Gewerbesteuer 1.000 7,7% 7,13 % 6,83 % 
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Ausgabestruktur des Ergebnishaushalts

TEUR 2026 2025 2024
Personalausga-
ben

3.651 24,30 % 25,40 % 23,02 %

Aufwendun-
gen für Sach- 
u. Dienstleis-
tungen

2.051 13,65 % 15,80 % 15,64 %

Zinsausgaben 101 0,67 % 0,38 % 0,33 %
Gewerbesteu-
erumlage

100 0,67 % 0,68 % 0,63 %

Finanzaus-
gleichsumlage

1.680 11,18 % 12,01 % 11,41 %

Kreisumlagen 2.977 19,81 % 21,47 % 19,62 %
Abschreibun-
gen

1.691 11,26 % 11,13 % 10,12 %
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TEUR 2026 2025 2024
Sonstige 
Transferaus-
zahlungen 
(Zuschüsse)

1.909 12,71 % 6,33 % 14,21 %

Sonstige or-
dentliche Auf-
wendungen

864 5,75 % 6,38 % 4,96 %

Gesamt 15.024 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Ausgabestruktur des Ergebnishaushalts 
 
  TEUR 2026 2025 2024 

Personalausgaben 3.651 24,30% 25,40 % 23,02 % 

Aufwendungen für Sach- u. 
Dienstleistungen 

2.051 13,65% 15,80 % 15,64 % 
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Ausgabestruktur des Ergebnishaushalts

Entwicklung der Schulden bei Kreditinstituten
Der Schuldenstand bei Kreditinstituten für den Kernhaus-
halt beläuft sich zum 31.12.2025 auf 3.786.236,84 € und zum 
01.01.2026 auf 4.141.236,84 € (Kreditaufnahme 355.000 € im 
Kernhaushalt wird auf den 01.01.2026 ausbezahlt). Bei 4.913 Ein-
wohnern (Stand 30.06.2025) beträgt die pro Kopf Verschuldung 
am 01.01.2026 somit 842 € pro Kopf.
In 2026 wird mit einer Kreditaufnahme von 750.000 € und ei-
ner Kredittilgung von 300.000 € und damit einer Erhöhung um 
400.000 € im Kernhaushalt geplant.
Angesichts der Zukunftsaufgaben und der geringen Finanzkraft 
der Gemeinde ist darauf zu achten, den Schuldenstand in einem 
akzeptablen Rahmen zu halten.
Insbesondere bei steigenden und gestiegenen Zinsen.
Graphisch dargestellt ist die pro Kopf Verschuldung der Gemein-
de Ebhausen im Vergleich zur durchschnittlichen pro Kopf Ver-
schuldung aller Gemeinden des Landkreises und im Vergleich zur 
durchschnittlichen pro Kopf Verschuldung aller Gemeinden in Ba-
den-Württemberg, für den Kernhaushalt und integriert (für den 
Kernhaushalt und Eigenbetriebe).
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Diese Zahlen sind leicht veraltet, da die Finanzberichte nach einer Verzögerung 
veröffentlicht werden. Die Verschuldung kann innerhalb des Landkreises stark 
schwanken, wobei es auch schuldenfreie Gemeinden gibt. 
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Diese Zahlen sind leicht veraltet, da die Finanzberichte nach einer 
Verzögerung veröffentlicht werden. Die Verschuldung kann inner-
halb des Landkreises stark schwanken, wobei es auch schulden-
freie Gemeinden gibt.

Kassenlage
Für das Jahr 2026 ist keine Reduzierung der Liquidität geplant. Im 
Jahr 2025 wurde die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität 
unterschritten.

Schlussbemerkung und Ausblick
Der Ergebnishaushalt 2026 weist ein negatives ordentliches Ergeb-
nis aus. Dies zeigt, dass die Gemeinde zunehmend an ihre finan-
zielle Leistungsgrenze stößt. Insbesondere steigende Personal- und 
Umlagekosten, höhere Abschreibungen sowie zunehmende Zins-
aufwendungen belasten den Haushalt erheblich.
Die für 2026 geplanten Investitionen sind im Vergleich zu den 
Vorjahren moderat. Sie werden überwiegend durch Zuschüsse, 
Verkaufserlöse und Überschüsse aus der laufenden Verwaltungs-
tätigkeit finanziert. Zusätzlich wird das Sondervermögen des Bun-
des erwartet, das eine wichtige Entlastung für die Haushaltslage 
darstellen kann.
Angesichts der begrenzten finanziellen Spielräume bleibt es ent-
scheidend, die Haushaltsansätze konsequent einzuhalten, wirt-
schaftlich zu handeln und die geplanten Maßnahmen klar zu prio-
risieren. Nicht alle Wünsche können umgesetzt werden. Nur so 
kann die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde langfristig 
gesichert und notwendige Investitionen ermöglicht werden.
Aufgestellt am 16. Dezember 2025

 
Für das Jahr 2026 ist keine Reduzierung der Liquidität geplant. Im Jahr 2025 wurde 
die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität unterschritten. 
 
Schlussbemerkung und Ausblick 
 
Der Ergebnishaushalt 2026 weist ein negatives ordentliches Ergebnis aus. Dies zeigt, 
dass die Gemeinde zunehmend an ihre finanzielle Leistungsgrenze stößt. 
Insbesondere steigende Personal- und Umlagekosten, höhere Abschreibungen sowie 
zunehmende Zinsaufwendungen belasten den Haushalt erheblich. 
 
Die für 2026 geplanten Investitionen sind im Vergleich zu den Vorjahren moderat. Sie 
werden überwiegend durch Zuschüsse, Verkaufserlöse und Überschüsse aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert. Zusätzlich wird das Sondervermögen des 
Bundes erwartet, das eine wichtige Entlastung für die Haushaltslage darstellen kann. 
 
Angesichts der begrenzten finanziellen Spielräume bleibt es entscheidend, die 
Haushaltsansätze konsequent einzuhalten, wirtschaftlich zu handeln und die 
geplanten Maßnahmen klar zu priorisieren. Nicht alle Wünsche können umgesetzt 
werden. Nur so kann die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde langfristig 
gesichert und notwendige Investitionen ermöglicht werden. 
Aufgestellt am 16. Dezember 2025 

 

Volker Schuler 
Bürgermeister 
 

Volker Schuler
Bürgermeister

WEITERE BEKANNTMACHUNGEN

Aus dem Rathaus

Beflaggung von Dienstgebäuden
Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus (27. 
Januar) wurde als regelmäßiger, allgemeiner Beflaggungstag be-
stimmt. Deshalb wird am 27. Januar 2026 an allen Rathäusern 
beflaggt.

Neue Formulare für den Lohnsteuerjahresaus-
gleich 2026
Für alle, die Elster nicht verwenden, liegen nun die neuen Formula-
re für den Lohnsteuerjahresausgleich 2026 im Rathaus aus.

Backgebühren Wenden
Die Backgebühren für das Backen mit dem Elektro-Backofen wer-
den am 22.1.2026 von 18.00 bis 19.00 Uhr auf der Ortsverwal-
tung eingezogen.
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Nussbaum Medien Weil der Stadt 

GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20,
71263 Weil der Stadt,  
Tel. 07033 525-460, 
abo@nussbaum-medien.de, 
https://abo.nussbaum.de/

Anzeigenvertrieb: 
Tel. 07033 525-0,
kundenservice@nussbaum-medien.de, 
www.nussbaum-medien.de
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Förderung Baumschnitt Streuobst
Die Förderung Baumschnitt Streuobst ist Teil der Streuobstkon-
zeption Baden-Württemberg 2030 und hat das Ziel, durch einen 
fachgerechten Baumschnitt die Erhaltung und Entwicklung der 
Streuobstbestände in Baden-Württemberg zu unterstützen und 
den Lebensraum für streuobstwiesentypische Tiere und Pflanzen 
zu fördern. Durch den Aufbau von Netzwerken, Arbeitsgruppen 
und Initiativen sollen Strukturen für die gemeinsame Pflege von 
Streuobstbäumen geschaffen werden. Deshalb führt das Land Ba-
den-Württemberg die Förderung des Baumschnitts fort.
Gefördert wird der fachgerechte Baumschnitt großkroniger, 
starkwüchsiger und in weiträumigem Abstand stehender Streu-
obstbäume ab dem 3. Standjahr mit einer Stammhöhe von min-
destens 1,40 m in der freien Landschaft.

Von der Förderung ausgeschlossen sind
• �Flächen, auf denen Ökokonto- oder Kompensationsmaßnahmen 

durchgeführt werden
• abgestorbene Bäume
• Brennkirschenanlagen
• �Streuobstbestände, die sich nicht in der freien Landschaft be-

finden
• Flächen außerhalb Baden-Württembergs

Fördervoraussetzungen
• �Die beantragten Bäume müssen im Förderzeitraum einmal fach-

gerecht geschnitten werden.
• �Nach Durchführung der Schnittmaßnahmen ist jährlich ein Aus-

zahlungsantrag zu stellen.
• �Die Empfänger verpflichten sich, die mit dieser Zuwendung ge-

pflegten Obstbäume für einen Zeitraum von drei Jahren zu er-
halten (Erhaltungspflicht mit Nachpflanzgebot).

Förderung
• �Die Zuwendungen werden in Form von Pauschalbeträgen pro 

Jahr in Höhe von bis zu 18 Euro pro fachgerecht geschnittenen 
Baum gewährt.

• �Mindestens ein Drittel der beantragten Schnittmaßnahmen muss 
bis Ende des Schnittzeitraums 2026/2027 erfolgen.

Wie bereits beim abgelaufenen Förderzeitraum bietet die Gemein-
de Ebhausen an, sich dem Sammelantrag der Gemeinde anzu-
schließen, für alle Streuobstbesitzer, welche nicht selbst einen An-
trag stellen wollen (die Mindestzahl der zu schneidenden Bäume 
liegt bei 100 Bäumen für einen Antrag).
Interessenten melden sich bitte bis Ende Januar 2026 bei Frau 
Schweikardt, schweikardt@ebhausen.de, Tel. 07458 998126

Einladung zur Einweihung und Besichtigung 
des sanierten denkmalgeschützten Rathauses
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitwirkende und Gäste,
nach Abschluss der umfangreichen Sanierungs- und Modernisie-
rungsarbeiten an unserem alten, denkmalgeschützten Rathaus 
möchten wir diesen besonderen Anlass gerne gemeinsam mit Ih-
nen begehen.
Hiermit laden wir Sie herzlich zur Einweihung und Besichtigung 
des sanierten Rathauses ein.

Termin: Sonntag, 1. Februar 2026
Uhrzeit: 14:00 Uhr
Ort: Altes Rathaus Wenden

Im Rahmen der Sanierung konnten zahlreiche Maßnahmen erfolg-
reich umgesetzt werden. Unter anderem wurde ein Anbau für die 
neue Heizungsanlage sowie eine barrierefreie Toilette errichtet. 
Zudem wurde ein komplett neuer Aufzug eingebaut, wodurch das 
Rathaus nun barrierefrei zugänglich ist.
Der Saal erhielt einen neuen Boden, die Elektrik wurde auf den 
neuesten Stand gebracht und mit einer modernen Innenbeleuch-
tung ausgestattet. Abgerundet wurden die Arbeiten durch einen 
neuen Anstrich der Außenfassade.
Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um uns bei allen Betei-
ligten für die gute Zusammenarbeit und das Engagement zu be-
danken. Gleichzeitig freuen wir uns darauf, Ihnen das Ergebnis der 
Sanierung vorzustellen.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Bei Kaffee und Kuchen laden 
wir Sie zu einem gemütlichen Nachmittag und zum Austausch in 
angenehmer Atmosphäre ein.
Wir würden uns sehr freuen, Sie an diesem Tag begrüßen zu dür-
fen.
Freundliche Grüße
Volker Schuler				   Immanuel Deuble

Anpassungen der Haltverbote in der Hardt-
straße und Walddorfer Straße
Im Rahmen einer kleinen Verkehrsschau am 05.12.2025 wurden 
mehrere örtliche Verkehrssituationen überprüft. Ziel war es, beste-
hende Beeinträchtigungen im Straßenverkehr zu analysieren und 
geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs zu beschließen.

Hardtstraße
In der Hardtstraße wurde fest-
gestellt, dass zahlreiche parken-
de Fahrzeuge zu erheblichen 
Fahrbahnverengungen sowie zu 
eingeschränkten Sichtverhältnis-
sen führen. Dies beeinträchtigt 
insbesondere den Begegnungs-
verkehr und die Verkehrssicher-
heit insgesamt.
Das Gremium beschloss daher, 
das bestehende Haltverbot zu 
erweitern. Die Umsetzung er-
folgt durch zusätzliche Haltver-
botsschilder.
Die Maßnahme dient der besse-
ren Befahrbarkeit der Straße und 
einer klareren Verkehrsführung.

Walddorfer Straße
Auch in der Walddorfer Straße führt das Parken von Fahrzeugen 
zu Problemen im Verkehrsablauf. Um hier Abhilfe zu schaffen, 
wurde beschlossen, das bisherige absolute Haltverbot in ein ein-
geschränktes Haltverbot umzuwandeln und gleichzeitig auszu-
weiten.
Hierfür werden die bestehenden Verkehrszeichen angepasst: Das 
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bisherige Haltverbotsschild wird durch ein entsprechendes Zeichen 
für ein eingeschränktes Haltverbot ersetzt und ergänzt. Dadurch 
soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Parkmöglichkeiten und 
Verkehrssicherheit erreicht werden.
Die Umsetzung der Beschilderung übernimmt die Straßenmeisterei 
Nagold.
Die Gemeinde bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrs-
teilnehmer um Beachtung der neuen Regelungen und bedankt 
sich für das Verständnis.

Heute schon vormerken: Am 20. März findet 
in der Gemeindehalle das Faire Frühstück mit 
Frühlingsmarkt statt.

Lust auf neue Frühlingsdeko oder Oster-
geschenke? Hier findet sich bestimmt 
etwas. Und die Gemeinschaft beim le-
ckeren Frühstück ist ein Highlight, das 
man nicht versäumen sollte.

Wer noch Interesse hat, einen Stand zu bestücken, darf sich gerne 
bei Frau Schweikardt, Tel. 07458 9981-26, schweikardt@ebhau-
sen.de, melden.

Netze BW bleibt weiterhin für das Stromnetz 
in Ebhausen verantwortlich
Die Netze BW GmbH bleibt 
auch ab dem 1. Mai 2026 Be-
treiberin des Stromnetzes in 
der Gemeinde Ebhausen. Der 
Gemeinderat hatte am 30. 
September 2025 beschlossen, 
die Netze BW mit dieser Auf-
gabe zu betrauen. Bürgermeis-
ter Volker Schuler und Petra 
Schweizer, Leiterin Konzessio-
nen bei der Netze BW, haben 
am 15. Januar 2026 den neu-
en Konzessionsvertrag mit 
einer Laufzeit von 20 Jahren 
unterzeichnet.
Der Konzessionsvertrag erlaubt 
einem Netzbetreiber die Nut-
zung öffentlicher Verkehrswe-
ge und Flächen einer Stadt oder Gemeinde zum Bau und Betrieb 
von Leitungen für die Energieversorgung auf deren Gemarkung. 
Im Gegenzug erhält die Kommune eine jährliche Konzessionsab-
gabe, die auf Basis der gelieferten Energiemengen berechnet wird.

NUSSBAUM.de
Deine Region auf

Ortsjugendpflege

Jugendraum in Ebershardt
Im Jugendraum Ebershardt wurde vergangenen Samstag die 
Weihnachtsfeier nachgeholt – in der Weihnachtszeit war einfach 
überall zu viel los.
Bei lustigen Spielen, jeder Menge Spaß und guter Stimmung, wur-
de viel gelacht und Zeit miteinander verbracht. Für das leibliche 
Wohl gab es leckere Hotdogs und Crêpes.
Das Highlight des Abends war aber das Schrottwichteln! Es wurde 
schnell gewürfelt, wild getauscht, freudig ausgepackt und herzlich 
gelacht. So fanden mehr oder weniger hübsche Vasen, Tassen, 
Sparschweine, Dekokugeln, alte VHS-Kassetten und noch vieles 
mehr neue Besitzer.
Als nächstes Highlight ist diesen Winter noch ein Besuch im Pola-
rion geplant.
Der Jura ist immer samstags ab 17.30 Uhr geöffnet, außer und 
den Ferien.
Kommen dürfen alle ab der 7. Schulklasse.

Öffnungszeiten der Mediathek:
Mo. 15:00 – 17:30 Uhr
Mi.	17:00 – 19:00 Uhr
Fr.	 09:00 – 11:30 Uhr
Tel. 07458/455008
E-Mail: Mediathek@ebhausen.de
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„Lindt & Sprüngli – Zwei Rivalen, ein Traum“ 
von Lisa Graf (Historischer Roman)
Bern, 1863: Nur knapp entgeht der verträumte Rudolphe Lindt 
auf dem Marktplatz den Hufen einer vorbeirasenden Kutsche – 
ein wunderschönes Blumenmädchen zieht ihn im letzten Moment 
aus der Gefahrenzone. Für den Jungen steht fortan fest: Er muss 
für eine besondere Bestimmung bewahrt worden sein! Allerdings 
ganz anders, als es seine Familie erwartet hätte. Der Sohn eines 
Apothekers verlässt früh die Schule und stürzt sich unbeirrbar in 
seine eigene Zukunft. In Bern gründet er schließlich eine Schoko-
ladenfabrik und erschafft etwas völlig Neues, das ihm einen festen 
Platz in der Geschichte sichern wird: Der vermeintliche Versager 
der Familie wird zum Pionier der Schokoladenkunst. Während 
Rudolphe Lindt das Conchierverfahren entwickelt und die Welt 
staunend auf ihn blickt, will vor allem Chocolatier Sprüngli kaum 
glauben, was ihm da gelungen ist …
Die Mediathek ist, Mittwoch, 21. Januar 2026, geschlossen. 
Der Leseclub findet ebenfalls nicht statt.
Ihre Mediathek

Im Notfall dienstbereit

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(Allgemein-, Kinder-, Augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst) an 
den Wochenenden und Feiertagen und außerhalb der Sprechstun-
denzeiten: Kostenfreie Rufnummer 116117
Gerne können Sie jederzeit selbst die aktuellen Informationen zu 
unseren Notfallpraxen auf unserer Homepage einsehen: https://
www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-finden

docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und di-
gital eine medizinische Ersteinschätzung und Handlungsempfeh-
lung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann direkt zu 
einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie unter der Tel. 
01801 116116 (0,039 €/min). Weitere Informationen finden Sie 
unter https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst/. Hier 
erhalten Sie Auskunft, welche Zahnarztpraxen in Ihrer unmittel-
baren Umgebung Notdienst haben.

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Calw
Kreisklinikum Calw-Nagold – Kliniken Calw
Eduard-Conz-Str. 6
75365 Calw

Öffnungszeiten ab 01.07.2025:
Sa, So und an Feiertagen	9 – 19 Uhr.

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Freudenstadt
Krankenhaus Freudenstadt
Karl-von-Hahn-Str. 120
72250 Freudenstadt
Öffnungszeiten:
Sa., So. und an Feiertagen 10 – 18 Uhr.

Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Calw/Freudenstadt
Krankenhaus Freudenstadt
Karl-von-Hahn-Str. 120
72250 Freudenstadt
Öffnungszeiten:
Sa., So. und an Feiertagen 9 – 14 Uhr.

Apotheken

Apothekennotdienstbereitschaft
Die Apothekennotdienst-Hotline der deutschen Apotheker er-
reichen Sie kostenlos aus dem deutschen Festnetz unter 0800 
0022833 oder von einem Mobiltelefon unter 22833 (max. 69 
Cent/Min.). Mit der Apotheken- und Notdienst-Suche von apothe-
ken.de finden Sie deutschlandweit jederzeit eine offene Apotheke. 
Abends oder am Wochenende finden Sie Apotheken mit Nacht-
dienst, Wochenend-Bereitschaft oder Sonntagsdienst.
www.aponet.de

Diakoniestation 
Nagold

Ambulante Krebsberatungsstelle für den 
Landkreis Calw
Angebot für Betroffene und Angehörige einer Krebserkrankung 
beim Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald in Nagold, Hohe 
Straße 8, 72202 Nagold
Telefonische Kontaktaufnahme unter 07452/841029 oder per E-
Mail unter krebsberatung@diakonie-nsw.de

Fundsachen

•	 Briefkastenschlüssel
Das Fundbüro finden Sie im Einwohnermeldeamt, Zimmer 0 10.
Zu erreichen unter Tel. 07458 998117 oder einwohnermeldeamt@
ebhausen.de

Freiwillige Feuerwehr

Einladung zur Hauptversammlung 2026
Gesamtwehr Ebhausen

Einladung
Hiermit lade ich Sie zur Hauptversammlung der Gesamtwehr Eb-
hausen am

Samstag, den 31.01.2026, um 19.30 Uhr
in die Turn- und Festhalle Rotfelden ein.

Tagesordnung
1.	  Begrüßung
2.	  Totenehrung
3.	  Tätigkeitsbericht des Kommandanten
4.	  Bericht der Leiterin der Jugendfeuerwehr
5.	  Bericht der Schriftführerin
6.	  Bericht der Kassiererin
7.	  Bericht der Kassenprüfer
8.	  Entlastungen
9.	  Wahlen
10. Grußworte
11. Verpflichtung von Neuzugängen
12. Beförderungen
13. Ehrungen
14. Verabschiedung ehem. Kdt. H. Ungericht
15. Verschiedenes/ Vorschau
Hansjörg Kalmbach
Kommandant

Abteilung Ebershardt

Abteilungsversammlung der Abt. Ebershardt
Die Abteilung Ebershardt der Feuerwehr Ebhausen traf sich am 
17. Januar zu ihrer Abteilungsversammlung im Schützenhaus. Ab-
teilungskommandant Sven Rothfuß konnte neben Bürgermeister 
Volker Schuler und Ortsvorsteher Jochen Hamman auch Komman-
dant Hansjörg Kalmbach sowie die Abteilungskommandanten 
Benjamin Ungericht und Christian Deuble begrüßen. Ebenso an-
wesend war die Leiterin der Jugendfeuerwehr, Jessica Stöhr.
In seinem Tätigkeitsbericht blickte Rothfuß auf sieben Einsätze im 
vergangenen Jahr zurück. Dabei wurde die Abteilung zu sechs 
Brandeinsätzen und einer technischen Hilfeleistung gerufen. Ins-
gesamt führte die Abteilung 19 Übungen durch, darunter sechs 
Übungen der technischen Hilfeleistung, elf Schul- und Einsatz-
übungen, eine Maschinistenübung und eine Atemschutzübung. 
Zudem wurde eine gemeinsame Übung mit der Abteilung Wen-
den durchgeführt und zweimal der Brandcontainer in Altensteig 
besucht.
Beim Tagesordnungspunkt Wahlen wurde Philipp Ehniß von den 
anwesenden Kameraden zum neuen Gerätewart gewählt. Er über-
nimmt dieses Amt von Nico Rauschenberger und rückt gleichzeitig 
in den Abteilungsausschuss ein.
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Im Zuge der Versammlung wurden mehrere Kameraden befördert. 
Udo Schreiber, Andreas Koch und Silas Funk wurden zum Haupt-
feuerwehrmann befördert.
Besonders hervorgehoben wurden die Leistungen von Tim Roth-
fuß, Philipp Ehniß und Nico Rauschenberger, die auch im vergan-
genen Jahr wieder erfolgreich an mehreren Treppenläufen teilnah-
men. Nico Rauschenberger erreichte in Köln den zweiten Platz, 
während Tim Rothfuß und Philipp Ehniß in Schömberg den 18. 
Platz, in Köln den 17. Platz und beim Towerrun in Rottweil eben-
falls den 17. Platz belegten.
Zum Ende des Jahres 2025 hatte die Abteilung eine Mannschafts-
stärke von 37 Mann, davon fünf in der Alterswehr. Mit einem Zug-
führer, fünf Gruppenführern, 22 Truppführern, 19 Atemschutz-
geräteträgern, zwölf Maschinisten und 30 Sprechfunkern ist der 
Ausbildungsstand der Abteilung auf einem sehr guten Niveau.
Für vollzähligen Übungsbesuch konnte Sven Rothfuß am Ende der 
Versammlung insgesamt 26 Kameraden auszeichnen. Diese waren 
Dirk Baumann, Marvin Bürkle, Tobias Bürkle, Tim Clermont, Timo 
Dürr, Philipp Ehniß, Bernd Funk, Silas Funk, Nils Hagel, Albrecht 
Klinnert, Matthias Klinnert, Andreas Koch, Florian Lambert, Aaron 
Müller, Nico Rauschenberger, Andreas Röhm, Tim Rothfuß, Mar-
vin Schlipf, Udo Schreiber, Oliver Stegat, Michael Stöhr, Moritz 
Walz, Fabian Weik, Helmut Rothfuß und Werner Riethmüller.
Darüber hinaus wurden drei Jubilare geehrt: Tim Clermont für 15 
Jahre Feuerwehrdienst sowie Michael Stöhr und Tobias Bürkle für 
25 Jahre aktiven Dienst. Die offizielle Ehrung wird bei der Haupt-
versammlung am 31. Januar vollzogen.

 
Tobias Bürkle, Tim Clermont, Michael Stöhr und Sven Roth-
fuß (v. l.)� Foto: A. Röhm

Das Landratsamt Calw informiert

Ein bedeutender Moment für die Gesund-
heitsversorgung im Landkreis Calw
Übergabe der Schlüsselgewalt des neuen Krankenhauses an 
den Klinikverbund Südwest
Der Neubau des Calwer Krankenhauses ist abgeschlossen und 
kann mit der symbolischen Übergabe der Schlüsselgewalt zu Be-
ginn des Jahres 2026 an den Klinikverbund Südwest übergeben 
werden. Damit ist ein bedeutender Meilenstein, für die zukünftige 
medizinische Versorgung in der Region erreicht.
Im Rahmen einer Feierstunde überreichte Landrat Helmut Riegger 
symbolisch die Schlüsselgewalt an Geschäftsführer des Klinikver-
bunds Südwest Alexander Schmidtke. In fünfjähriger Bauzeit hat 
der Landkreis mit Förderung durch das Sozialministerium Baden-
Württemberg den Neubau als Bauherr realisiert und erfüllt damit 
seinen gesetzlichen Auftrag zur Sicherstellung einer modernen 
und leistungsfähigen Krankenhausversorgung. „Mit dem Neubau 
des Krankenhauses Calw setzen wir ein starkes und nachhaltiges 
Zeichen für die Gesundheitsversorgung im Landkreis. Wir investie-
ren gezielt in moderne medizinische Infrastruktur, um auch künf-
tig eine leistungsfähige, wohnortnahe und qualitativ hochwertige 
Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger unserer Region sicher-
zustellen“, betonte Landrat Helmut Riegger.
Das neue Haus verfügt über 189 Betten in neun Fachabteilungen 
sowie drei hochmoderne OP-Säle. Mit rund 11.000 m³ verbau-

tem Beton und etwa 1.600 Tonnen Betonstahl erstreckt sich der 
Neubau über eine Fläche von 13.127 m² – das entspricht in etwa 
der Größe von zwei Fußballfeldern. Für eine zuverlässige Versor-
gung mit Energie, Information und modernster Technik sorgen 
rund 180.000 Meter Kabel und Leitungen sowie zusätzlich etwa 
160.000 Meter Datenkabel – eine Strecke vergleichbar mit der 
Entfernung von Calw nach Zürich und wieder zurück.
Calw bleibt damit als starker Krankenhausstandort ein zentraler 
Bestandteil der regionalen Gesundheitsversorgung und gewähr-
leistet eine Notfallversorgung rund um die Uhr. Eingebettet in 
den Gesundheitscampus Calw, der als zentrale Anlaufstelle für 
Gesundheit und Pflege in der Region konzipiert ist, werden die 
medizinischen Schwerpunkte des Hauses künftig in der Ortho-
pädie und Unfallchirurgie, der Allgemeinen Inneren Medizin so-
wie der Altersmedizin und Alterstraumatologie liegen. Ergänzend 
dazu werden die Schnittstellen zu diesen Leistungsbereichen – ins-
besondere Rheumatologie und Schmerztherapie – gezielt weiter 
ausgebaut. Auf dem Campus finden sich neben der stationären 
Akutversorgung auch ambulante Facharztpraxen, therapeutische 
Einrichtungen, Präventionsangebote und Beratungsstellen. Durch 
diese enge räumliche und organisatorische Vernetzung profitieren 
die Patientinnen und Patienten von einer nahtlosen Betreuung aus 
einer Hand. Für Landrat Helmut Riegger ist das neue Krankenhaus 
als Teil des Gesundheitscampus „ein Leuchtturm der Gesundheits-
versorgung für unsere Region“.
Auch der Geschäftsführer des Klinikverbunds Südwest, Alexander 
Schmidtke, dankt dem Landkreis für die enge und partnerschaft-
liche Zusammenarbeit während der Planungs- und Bauphase. Die 
nahende Fertigstellung des Neubaus des Krankenhauses Calw sei 
ein wichtiger Meilenstein für die Zukunftssicherung der regionalen 
Krankenhausversorgung und zeige, dass man konsequent voran-
komme. Das neue Gebäude biete eine zeitgemäße medizinische 
Infrastruktur, verbesserte Arbeitsbedingungen für rund 500 Be-
schäftigte und damit optimale Voraussetzungen für eine qualita-
tiv hochwertige und zukunftssichere Patientenversorgung in der 
Region.
Nach der in dieser Woche erfolgten Bauzustandsfeststellung gilt es 
in den kommenden Wochen nun in enger und partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Calw und dem Klinik-
verbund Südwest, das neue Gebäude in Betrieb zu nehmen. In der 
nunmehr beginnenden Umzugs- und Inbetriebnahmephase gilt 
es nun Medizintechnik zu installieren, Prozesse zu erproben und 
die einzelnen Fachabteilungen schrittweise in die neuen Räumlich-
keiten zu verlegen – damit der reguläre Krankenhausbetrieb am 
neuen Standort im April 2026 starten kann.

 
Übergabe der Schlüsselgewalt des neuen Krankenhauses an 
den Klinikverbund Südwest, Dr. Martin Oberhoff, Alexander 
Schmidtke und Landrat Helmut Riegger (v.l.n.r.)�  
� Foto: Landratsamt Calw, Mara Müssle

7. Sitzung des Umweltausschusses
Datum:	 26.01.2026	 Zeit: 17:00 Uhr
Ort:		  Landratsamt Calw
			   Kleiner Sitzungssaal (A200)
Tagesordnung
Öffentlich:
1.	 Bekanntgaben
2.	 Wettbewerb „Auf dem Weg zur Klimaneutralität“ 

– Innovationsfonds 3. Runde
3.	 Verschiedenes
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Das Berufsschulzentrum Nagold lädt ein
Schulabschlüsse bestimmen den beruflichen Werdegang. Je höher 
der Schulabschluss, desto größer sind die Chancen auf dem Aus-
bildungsmarkt und bei Ausbildungsbetrieben.
Unter dem Motto: „3 Schulen – 3 Profile – Du entscheidest“ lädt 
das Berufsschulzentrum Nagold am Samstag, 31.01.2026, von 
9 Uhr bis 12:30 Uhr zum Vollzeitinformationstag ein. Hier infor-
mieren die Rolf-Benz-Schule, die Annemarie-Lindner-Schule und 
die Kaufmännische Schule Nagold über die Ausbildung in den 
Beruflichen Gymnasien, den Berufskollegs, den Berufsfachschu-
len und über das AVdual. Jeder Schüler hat die Möglichkeit, eine 
seinen Neigungen entsprechende Schulart näher kennenzulernen. 
So können beispielsweise in den Beruflichen Gymnasien der drei 
Schulen insgesamt fünf Profilfächer ausgewählt werden.
Gleichzeitig haben Schüler und Eltern die Möglichkeit, das Berufs-
schulzentrum zu erkunden.
Weitere Informationen finden Sie unter der jeweiligen Homepage 
der Schule:
•	 Rolf-Benz-Schule: www.rolf-benz-schule.de/
•	 Annemarie-Lindner-Schule: www.als-nagold.de/
•	 Kaufmännische Schule Nagold: www.ks-nagold.de/

Was den
Landwirt interessiert

Bauerntag 2026
31.01.2026, Bömbachhalle Spielberg, Schulweg 8, 
72213 Altensteig, 11:00 Uhr - circa 16:00
Der Bauerntag startet mit einem Auftaktprogramm mit Weiß-
wurstfrühstück und musikalischer Umrahmung. Dabei haben Sie 
die Gelegenheit, mit verschiedenen Ausstellern aus der Landwirt-
schaft ins Gespräch zu kommen. Zudem werden die Betriebe der 
Gläsernen Produktion für ihr Engagement geehrt.
Im Hauptprogramm freuen wir uns besonders, Stefanie Sabet, 
die neue Generalsekretärin des Deutschen Bauernverbandes, als 
Rednerin begrüßen zu dürfen. Sie spricht zum Thema: „Landwirt-
schaft im Wandel – was prägt die Zukunftsbauern?“ Im Anschluss 
findet ein Praxisgespräch mit Frau Sabet und engagierten Jung-
landwirten statt.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Ausstellungen der 
Gartenschau zu besichtigen sowie einen Rückblick auf unseren 
Beitrag zu sehen – insbesondere die Ausstellungen „500 Jahre 
Bauernkrieg“ und „Landwirtschaft im Kreis Freudenstadt“. Wir 
freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf einen interessanten und 
anregenden Bauerntag 2026.

KINDERGÄRTEN / SCHULEN

Waldkindergarten Waldwichtel

Pizzabacken im Freizeitpark Rotfelden
Letzte Woche wurden wir von Lisa in den Freizeitpark Rotfelden 
eingeladen. Nachdem wir alle Tiere begrüßt hatten, ging es für 
uns in die Küche. In der Küche durften wir alle eine eigene kleine 
Pizza backen. Zuerst durfte jeder von uns seinen Teig selbstständig 
kneten und zu einer Pizza formen. Dann wurde belegt. Wir haben 
korsische Pizza gebacken. Das heißt eine Pizza, wie sie auf Korsi-
ka zubereitet wird. Hier besteht die Soße aus einer Mischung von 
Crème fraîche und Schmand. Als Belag hatten wir Schinken, Mais, 
geriebener Käse, Feta und Mozzarella zur Auswahl. Die Pizzen wa-
ren alle sehr lecker. Zum Schluss durften wir uns im Bällebad so 
richtig austoben.
Liebe Lisa, vielen Dank für diesen tollen Tag bei euch, deine Zeit 
und die tollen Ideen, was wir gemeinsam machen können. Wir 
freuen uns schon auf den nächsten Besuch bei euch.
Die Waldwichtel

KIRCHLICHE MITTEILUNGEN

Evang. Verbundkirchengemeinde 
Ebhausen-Mindersbach

Wochenspruch:
Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über 
dir.� Jesaja 60, 2
Ev. Kirchengemeinde Ebhausen
Pfarrer David Gareis
Bei der Kirche 8
72224 Ebhausen
Tel. 07458-384
http://www.Ebhausen-Kirche.de
pfarramt.ebhausen@elkw.de
Pfarrbüro: Silvia Böpple
Bürozeiten: Di. 9-11 Uhr + Do. 15-16.30 Uhr
E-Mail silvia.boepple@elkw.de

Mittwoch, 21. Januar
10.00 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus
16.00 Uhr Konfizeit im Gemeindehaus
19.30 Uhr www-Kreis im Gemeindehaus

Donnerstag, 22. Januar
19.30 Uhr Bibelgesprächskreis der Apis im Gemeindehaus mit 
Manfred Kohler

Sonntag, 25. Januar
09.15 Uhr Gottesdienst in Mindersbach mit Pfarrer David Ga-
reis. Das Opfer ist für die laufenden Kosten der Kirche, z.B. für die 
Orgelwartung
10.30 Uhr Gottesdienst in Ebhausen im Gemeindehaus mit 
Pfarrer David Gareis. Musikalische Gestaltung: der Gospelchor. 
Das Opfer ist für unsere eigene Gemeinde bestimmt, z.B. für die 
Seniorenarbeit.
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